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1. Gesetzliche Vorgaben und Beschlüsse der Lehrerkonferenz als Basis der Leistungs- 
beurteilung in der Sekundarstufe I und II 

Die Beurteilung von Schülerleistungen in der Sekundarstufe I wird geregelt durch das Schul- 
gesetz § 48 und die APO-SI § 6. 
Für die Sekundarstufe II regelt die Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung 
in der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt), 3. Abschnitt § 13 -17 vom 5. Oktober 1998 zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. November 2008 die Beurteilung der Schülerleistungen. 
Gleichzeitig finden die Vorgaben der Kernlehrpläne Berücksichtigung. 

 
2. Grundsätze 

Für die Leistungsbewertung ist Transparenz ein wichtiges Qualitätsmerkmal. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen wissen, was von ihnen bei einer Leistungsüberprüfung 
erwartet wird und welche Kriterien zur Bewertung herangezogen werden. Darüber sollten alle 
Lehrerinnen und Lehrer nach vorheriger Absprache ebenso Auskunft geben können wie über 
den derzeitigen Leistungsstand und die Möglichkeiten der Leistungsverbesserung der Schüler- 
innen und Schüler. Der Unterricht muss eine angemessene Vorbereitung auf Inhalt und Form 
der Leistungsüberprüfung bieten. 

 
3. Schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten/Klausuren) 

Erwartungshorizont und Punktesystem 

Zu jeder Aufgabenstellung ist ein Erwartungshorizont zu formulieren, der den mit dem 
Arbeitsauftrag intendierten Leistungsanspruch festlegt. 
Empfohlen wird ein Bewertungsbogen mit Punktsystem. 
Die Zuordnung von Punkten und bestimmten Leistungen muss eine sachgerechte Gewichtung 
erkennen lassen. 

 
3.1 Klassenarbeiten Sekundarstufe I 

 
Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten 

Für die Anzahl der Klassenarbeiten gelten die Bestimmungen, wie sie unter der 
Adresse 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/HS-RS-GE-GY- 
SekI/Anzahl-Klassenarbeiten/index.html 
eingesehen werden können und in den schulinternen Curricula für die Sekundarstufe I 
geregelt sind. 
 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/HS-RS-GE-GY-
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Vereinbarungen zum Umfang von Klassenarbeiten / Klausuren am Kopernikus Gymnasium 
 

Jahrgang Anzahl der Klassenarbeiten / Klausuren Länge der Klassenarbeiten / Klausuren 
JG 7 5 pro SJ 

eine KA kann durch ein Projekt ersetzt werden 
45 Minuten 

JG 8 2 pro HJ 
eine KA kann durch ein Projekt ersetzt werden 

45 Minuten 

JG 9 2 pro HJ 
eine KA kann durch ein Projekt ersetzt werden 

45-60 Minuten 

JG 10 2 pro HJ 
Eine KA kann durch ein Projekt ersetzt werden 
(z.B. ein Filmprojekt zu deutsch-französischen Klischees + 
Médiation / Kommentar / innerer Monolog / 
Tagebucheintrage 

60-90 Minuten 
Einsatz von Wörterbüchern für den 
Schreibteil möglich 

EF 2 pro HJ 
eine KA kann durch eine mündliche Prüfung ersetzt 
werden 

90 Minuten 

Q1 GK 2 pro HJ 135 Minuten 
Q2.1 GK 1. Klausur ersetzt durch mündliche Sprachprüfung 

2. Klausur 
180 Minuten 

Q2.2 GK Klausur unter Abiturbedingungen 285 Minuten inkl. Auswahlzeit (Auswahl 
aus 2 Vorschlägen für Leseverstehen 
integriert/Schreiben) 

Q1.1 LK 2 pro HJ 135 Minuten 
Q1.2 LK 2 pro HJ 180 Minuten 
Q2.1 LK 1. Klausur ersetzt durch mündliche Sprachprüfung 

2. Klausur 
225 Minuten 

Q2.2 LK Klausur unter Abiturbedingungen 315 Minuten inkl. Auswahlzeit (Auswahl 
aus 2 Vorschlägen für Leseverstehen 
integriert/Schreiben) 
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Zuordnung der Notenstufen 

Das nachfolgende Berechnungssystem orientiert sich an den zentralen Prüfungen und soll 
auch den Klassenarbeiten der Sekundarstufe I zugrunde gelegt werden. Da eine rein 
rechnerische Ermittlung der Noten nicht zulässig ist, werden in Zweifelsfällen auch 
pädagogische Erwägungen zur Notenbildung herangezogen. 

 

Bei SchülerInnen mit festgestellter Lese-Rechtschreibschwäche werden die mit den LRS-
Lehrkräften beschlossenen Nachteilsausgleiche angewandt. Mögliche Nachteilsausgleiche 
sind z.B. Zeitverlängerung zur gezielten Rechtschreibkontrolle mit andersfarbigem Stift, 
Zeitverlängerung zur Korrekturzeit, zeitversetzte Korrekturzeit mit Rechtschreibfächer etc. Die 
Informationen diesbezüglich werden am Anfand jedes Schuljahres gesammelt vom LRS-Team 
verschickt.   

 
Allgemeine Informationen zu Klassenarbeiten 

• Es gelten die vorgegebenen Aufgabentypen im Kernlehrplan bzw. in den Vorgaben für 
das Zentralabitur. 

• Die Schülerinnen und Schüler müssen mit den Aufgabentypen vertraut sein und 
Gelegenheit zur Übung haben. 

• In der Klassen 7 macht die Textproduktion ca. 30% der Gesamtnote aus, ca. 70% 
werden durch Aufgaben zur Grammatik, zum Hör- bzw. Leseverstehen, zur Mediation 
abgedeckt.  

• In der Klasse 8 macht die Textproduktion ca. 30-40% der Gesamtnote aus, ca. 60-70% 
werden durch Aufgaben zur Grammatik. 

• In der Klasse 9 macht die Textproduktion ca. 40% der Gesamtnote aus, ca.  60% werden 
durch Aufgaben zur Grammatik. 

• In Klasse 10 liegt das Verhältnis bei ca. 50% zu 50%.  
• Nur in begründeten Fällen wird mehr als eine Klassenarbeit innerhalb eines Schuljahres 

zu ein und demselben Aufgabentyp geschrieben.  
• Einmal im Schuljahr kann pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere Form der 

schriftlichen Leistungsüberprüfung ersetzt werden. 

1+ - 97% 
1  - 93% 
1- - 90% 
2+ - 85% 
2  - 80% 
2- - 75% 
3+ - 70% 
3  - 65% 
3- - 60% 
4+ - 55% 
4  - 50% 
4- - 45% 
5+ - 38% 
5  - 32% 
5- - 25% 
6 - 0% 
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3.2 Klausuren Jahrgang 11 (EF) 

Siehe Tabelle auf S. 3 
 
Hinweise zu den Klausuren und Notenberechnungen sind den Konstruktionshinweisen der 
Standardsicherung zu entnehmen:  
 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/kon
struktionshinweise_klausuren_modernefs_gost_okt2025.pdf 
(zuletzt aufgerufen am 11.11.2025) 
 
3.3. Klausuren Jahrgang 12/13 (Q-Phase) 
 
Siehe Tabelle auf S. 3 
 
Hinweise zu den Klausuren und Notenberechnungen sind den Konstruktionshinweisen der 
Standardsicherung zu entnehmen:  
 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/kon
struktionshinweise_klausuren_modernefs_gost_okt2025.pdf 
(zuletzt aufgerufen am 11.11.2025) 
 
3.4 Facharbeiten 
 
Im dritten Quartal der Jahrgangsstufe 12 (Q1) kann die Klausur durch eine Facharbeit ersetzt 
werden. Für die Bewertung soll der fachinterne Bewertungsbogen verwendet werden. 
 
4. Mündliche Prüfungen 

4.1 Mündliche Prüfungen in der Sekundarstufe I 

In den Jahrgangsstufen 7 - 10 kann eine schriftliche Klassenarbeit durch eine mündliche 
Prüfung ersetzt werden. 
 
Die Bewertungsraster für mündliche Kommunikationsprüfungen in der Sekundarstufe I findet 
man unter folgendem Link: 
 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/
vvzapo-si_anlage_55.pdf  
(zuletzt aufgerufen am 11.11.2025) 
 
4.2 Mündliche Prüfungen in der Sekundarstufe II 
 
In der EF kann die vierte Klausur durch eine mündliche Prüfung ersetzt werden. 
Im zweiten Quartal der Q2 wird die Klausur durch eine mündliche Leistungsüberprüfung 
ersetzt. 
 
Die Bewertungsraster für mündliche Kommunikationsprüfungen in der Sekundarstufe II 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/konstruktionshinweise_klausuren_modernefs_gost_okt2025.pdf
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/konstruktionshinweise_klausuren_modernefs_gost_okt2025.pdf
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/konstruktionshinweise_klausuren_modernefs_gost_okt2025.pdf
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/konstruktionshinweise_klausuren_modernefs_gost_okt2025.pdf
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/vvzapo-si_anlage_55.pdf
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/vvzapo-si_anlage_55.pdf
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findet man unter folgendem Link: 
 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/vvzap
o-gost_anlage_19.pdf  
(zuletzt aufgerufen am 11.11.2025) 
 
 
5. „Sonstige Mitarbeit“ 

5.1 Definition 
 
Zu den „Sonstigen Leistungen“ gehören nicht nur mündliche Beiträge, wie z. B.: 

• Beiträge zum Unterrichtsgeschehen 
• Präsentationen 
• mündliche Wiedergabe von Hörtexten (Hörverstehen) 
• Vortrag eines Gruppenergebnisses 
• auf Wissensfragen antworten, 

 
sondern auch unabhängig von den Klassenarbeiten bzw. Klausuren erbrachte 
schriftliche Leistungen, wie z. B.: 

• schriftliche Übungen: ca. 4 schriftliche Vokabelüberprüfungen pro Halbjahr 
• Protokolle 
• Führen einer Mappe oder eines Heftes 
• Referate. 

 
Neben der mündlichen Beteiligung müssen weitere Formen der sonstigen Mitarbeit einen 
angemessenen Anteil der Note ausmachen. 

Eine Sonderstellung nehmen die Lernzeitaufgaben ein, die in der Sekundarstufe I in der Regel 
nicht mit einer Note bewertet werden. Trotzdem sind sie als erbrachte Leistungen 
entsprechend zu würdigen. Wenn ein Schüler/eine Schülerin mehrfach seine Hausaufgaben 
nicht ordnungsgemäß erledigt, hat dies einen negativen Einfluss auf seine/ihre SoMi Note. Für 
die Sekundarstufe II gilt das schulinterne Hausaufgabenkonzept. 

 
5.2 Kriterien der Bewertung „Sonstige Mitarbeit“ 
 
Im Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ wird beurteilt, inwieweit die Schülerinnen und Schüler 
vor allem zu mündlichen Beiträgen im Rahmen des Unterrichtsgeschehens fähig und bereit 
sind. Dabei spielen Qualität und Kontinuität der Beiträge eine Rolle. 
 
Das Verhältnis zwischen schriftlichen Leistungen und der Note für die sonstige Mitarbeit wird 
nicht automatisch 50% / 50% gewertet. Es sind laut Ausbildungsordnung lediglich beide Teile 
angemessen zu berücksichtigen. 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/vvzapo-gost_anlage_19.pdf
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/vvzapo-gost_anlage_19.pdf
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